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Der Vorsitzende, die Stellvertreter des Vorsitzenden, 
die Mitglieder und der Sekretär des Staatsrates 
leisten bei ihrem Amtsantritt der Volkskammer 
folgenden Eid:

„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des 
Volkes der Deutschen Demokratischen Republik 
widmen, ihre Verfassung und die Gesetze wahren, 
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtig
keit gegenüber jedermann üben werde.“

Der Vorsitzende leitet die Arbeit des Staatsrates.

1 Der Staatsrat behandelt Vorlagen an die Volks
kammer und veranlaßt ihre Beratung in den Aus
schüssen der Volkskammer.
2 Auf Beschluß der Volkskammer oder aus eigener 
Initiative beruft der Staatsrat die Tagungen der 
Volkskammer ein.
3 Der Staatsrat ist verpflichtet, die Volkskammer 
jederzeit einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel 
der Abgeordneten es verlangt.

1 Der Staatsrat regelt die grundsätzlichen Auf
gaben, die sich aus den Gesetzen und Beschlüssen 
der Volkskammer ergeben, durch Erlasse. Sie wer
den der Volkskammer zur Bestätigung vorgelegt.
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